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5. Ver/zzz/tezwzoez'serc z/er GespracZzsfez'/rae/vwer

- Sz'cZz z«m Worf melden; nicht ungefragt eingreifen.

- Gespr/z'cZ? ««/ konstruktive Ziele ausrichten. Beim Gesprächspartner den guten Willen
anerkennen.

- SacMz'c/? Wez'Z>en und extreme Aussagen vermeiden.

- P/ô'//zcZ>, «/»er Zzesfz'wwt sprechen.

- Sz'c/z &«rz /asse« «wd ezVze angemessene Sprache wählen.

- Azz/ dz'e Hrgzzmenfe t/es Partners eingehen; dies aber auch von ihm verlangen.

- zïasserzzngerc t/wrc/z Gestz'fe unterstreichen; nicht gelangweilt oder unbeteiligt wirken.

- Zzz/zörer oder Gesprà'cfepdrtraer ansehen.

6. Ta&tz£ FezVn Debattiere«

Beim Gespräch sollten negative Taktiken des Partners durchschaut und klargestellt
werden. Solche Taktiken sind:

- Fragerz ste//e«

- Fächer a«/ sez'we Fe/fe zz'ehe«

- /a-aher Tabtih

- Fa/sche Fcb/zïsse ziehe«

- «Vert/rebfahtih»

- Sache «ach der Zlzzsnabwze t>o« der .Fege/

- zlrgzzzwenfe mit amgehehrtem Vorzezc/rerz versehe«

- Präzec/e«z/ä//e aaswafze« (evtl. aus Ausnahme Regel machen)

- ^4atorifäte« a«/ahre«

- «-TFeorefz'sc/? g/zf, aber praktisch?»
(oder praktisch gut — aber theoretisch?)

Wir haben für Sie gelesen „

»Gefährliche» Verpflegung

Für die Militärversicherung weitreichende Folgen zeitigten ein Entscheid des Eidgenössi-
sehen Versicherungsgerichts sowie ein Beobachter-Artikel aus dem Jahre 1975.

Im Wiederholungskurs des Jahres 1973 biss sich der Sanitätsgefreite Kurt K. aus
Muttenz beim Essen von Tuttifrutti einen Zahn aus. Er hatte unversehens auf einen
Zwetschgenstein gebissen. Die Frage, ob die Eidgenössische Militärversicherung (EMV)
die Zahnarztrechnung in der Höhe von Fr. 514.10 bezahlen müsse oder nicht, beschäf-
tigte in der Folge mehrere Instanzen bis hinauf zum Eidgenössischen Versicherungs-
gericht.
Seitens der Militärversicherung wurde geltend gemacht, eine Leistung sei schon deshalb
ausgeschlossen, weil kein Unfall vorliege. Weiter wurde dem Gefreiten «mangelnde
Sorgfalt» vorgeworfen, indem er «ohne Rücksicht auf den Stein gebissen» habe.

Kurt K., der durch den Haftpflichtspezialisten und Rechtskonsulenten des Beobachters,
Dr. P. Stein, vertreten wurde, liess seinerseits ausführen, dass nach Artikel 4 des Militär-
Versicherungsgesetzes die Militärversicherung für jede Gesundheitsschädigung hafte,
die während eines Dienstes in Erscheinung trete. Gerade im Militärdienst dürfe der
Unfall- oder Krankheitsbegriff nicht derart eng ausgelegt werden.
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Das Eidgenössische Versicherungsgericht schloss sich diesen Überlegungen an und
verurteilte die Militärversicherung zur Bezahlung der Zahnarztrechnung.
Kommentar des Beobachters zu dieser kuriosen Zahngeschichte Mitte Dezember 1975:
Das höchstrichterliche Urteil werde als «Zwetschgensteinentscheid» zweifellos in die
Annalen der Rechtsprechung eingehen. Es tat das, und zwar in mehrfacher Hinsicht:
Kurz nach Erscheinen des Artikels meldeten sich beim Beobachter:

- Panzergrenadier Rudolf P. Er hatte sich während einer Geländeübung beim Kauen
von Haselnußschokolade einen Zahn abgebrochen.

- Zivilschutz-Sanitäter Max M. Ihm brach ein Eckzahn ab, als er während eines Kader-
Vorkurses ein sogenanntes «Totenbeinli» ass.

- Artillerie-Oblt Peter B. Er biss sich beim Essen von hartem Brot einen Zahn entzwei.

Alle drei Militärversicherten erlitten ihre Gesundheitsschädigung im Laufe des Jahres
1975 und hatten unter Hinweis auf den «Zwetschgensteinentscheid» von der EMV die
Übernahme der Zahnarztkosten verlangt. Diese Begehren wurden jedoch abgelehnt.
Erneut musste also der Prozessweg beschritten werden. Advokat Dr. P. Stein erklärte
sich auf Anfrage des Beobachters ohne weiteres bereit, Rudolf P. (Biss auf Haselnuss)
und Max M. (Biss auf Totenbein) gegenüber der Militärversicherung zu vertreten. Im
Falle von Peter B. (Biss auf hartes Brot) entschloss man sich, die neuen Urteile abzu-

warten, um dann darüber zu entscheiden, ob auch hier prozessiert oder gegebenenfalls
auf die Ansprüche verzichtet werden müsse.

Der Zufall wollte es, dass sowohl im Haselnuss- wie auch im Totenbeinprozess der
gleiche Richter erstinstanzlich zu entscheiden hatte, der bereits den Zwetschgenstein-
Fall als erster hatte beurteilen müssen und dabei zu einem für den Wehrmann negativen
Resultat gelangt war. Auch in den beiden neuen Prozessen schützte der Verwaltungs-
gerichtspräsident des Kantons Basel-Land den Standpunkt der Militärversicherung,
indem er insbesondere darauf hinwies, dass nach der bisherigen Rechtsprechung von
einem Unfall nicht die Rede sein könne.
Abermals blieb nichts anderes übrig, als Verwaltungsgerichtsbeschwerde zu erheben
und das Eidgenössische Versicherungsgericht in Luzern um den endgültigen Entscheid
zu ersuchen. Die Militärversicherung übernahm in ihren Vernehmlassungen weitgehend
die Argumentation der Vorinstanz. Sie verwies auf die bisherige Definition des Unfall-
begriffs und wehrt sich vehement gegen eine Heranziehung des Zwetschgensteinent-
scheids. Zwischen Zwetschgenstein und Totenbein bzw. Zwetschgenstein und Haselnuss
bestehe doch, so wurde wörtlich ausgeführt, «ein wesentlicher Unterschied»!
Und so entschied Ende Dezember 1977 das Eidgenössische Versicherungsgericht: Von
einem Unfall könne sowohl beim verhängnisvollen Biss auf die Haselnuss wie auf das
Totenbein nicht gesprochen werden. Ebenso klar sei aber, dass ein gesunder oder auch
ein korrekt geflickter Zahn beim normalen Kauen selbst harter Nahrung nicht abbreche.
Somit müsse angenommen werden, dass die Zähne krankheitsbedingt (beispielsweise
durch Karies) bereits vordienstlich geschwächt gewesen seien. Der Zahnabbruch stelle
in diesem Fall nichts anderes dar als eine dienstlich bedingte Verschlimmerung der
Gesundheitsschädigung, und für diese habe die Militärversicherung geradezustehen.
Ausser den Zahnarztkosten hatte jetzt die Militärversicherung den beiden Beschwerde-
führern auch noch je 1000 Franken Parteientschädigung zu vergüten. Peter B. schliess-
lieh stiess auf keinen Widerstand mehr. Ein Brief mit Hinweis auf den Totenbein- und
den Haselnussentscheid genügte, und die Militärversicherung bezahlte jetzt die Zahn-
arztrechnung. Sie hat sich an Zwetschgenstein, Haselnuss und Totenbein die Zähne
ausgebissen und war nun offensichtlich nicht gewillt, sich auch noch an einem Stück
harten Brotes zu versuchen!

(aus «Beobachter» Nr. 12 vom 30. }um 1978)
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